
`(Thomas Hansen) 

I. Nachtragshaushaltssatzung 
des Amtes Viöl für das Haushaltsjahr 2014 

Aufgrund des § 18 ff. der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Amtsausschuss vom 
13.11.2014 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§1 

unverändert 

§2 

unverändert 

§3 

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird gegenüber bisher 19,0 v.H. auf 
nunmehr 17,0 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt. 

§4 
unverändert 

Der Amtsvorsteher 

25884 Viöl, 13.11.2014 
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